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MK LUXINVEST S.A. 

94B, Waistrooss 
L-5440 Remerschen 

R.C.S. B 43576 
(„Verwaltungsgesellschaft“) 

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds 
International Asset Management Fund 

(R.C.S. K945 – der “Fonds”) 
 

Teilfonds: 
 

 
International Asset Management Fund – Global Optimizer 

 
Anteilklasse ISIN WKN 

Anteilklasse P LU0196295116 
 

A0DJ0J 

 

International Asset Management Fund – Provita World Fund 
 

Anteilklasse ISIN WKN 
Anteilklasse R 
Anteilklasse I 

LU0206716028 
LU2207977757 

A0D84R 
A2P9SD

 

International Asset Management Fund – Checkpoint Klassik Fonds 
 

Anteilklasse ISIN WKN 
Anteilklasse R 
Anteilklasse I 

LU2198428059 
LU0857415862 

A2P71P 
A1J8P9

 

International Asset Management Fund – Aktien AKTIV 
 

Anteilklasse ISIN WKN 
Anteilklasse R 
Anteilklasse I

LU0206715210 
LU1924928408 

A0DN5A 
A2PAY3 

 

International Asset Management Fund – Flexible Behavioral 
Equity 

 
ISIN WKN 

LU0211525109 A0D85H 

International Asset Management Fund – Flexible Invest 
 

Anteilklasse ISIN WKN 
Anteilklasse P LU0224193077 A0ETLW 

 
International Asset Management Fund – Basis Portfolio 

 
ISIN WKN 

LU0232088657 A0HGY4 
 

International Asset Management Fund – Top Select Portfolio 
 

ISIN WKN 
LU0232090471 A0HGNN 

 

International Asset Management Fund – Triple P Active Portfolio 
 

ISIN WKN 
LU0237589626 A0H0L2 

 

International Asset Management Fund – Strategy Global Portfolio 
 

ISIN WKN 
LU0275528890 A0MMMK 

International Asset Management Fund – Aktien Global systematic 
Anteilklasse ISIN WKN 

Anteilklasse P 
Anteilklasse I 

LU0275529351 
LU1771827539 

A0MMMM 
A2JDLB

International Asset Management Fund – Multi Strategy Fund 
Growth 

ISIN WKN 
LU0275530367 A0MMMS  

International Asset Management Fund – Vermögensstrukturfonds 
 

ISIN WKN 
LU0237590475 A0JECW 

 

International Asset Management Fund – Global Opportunity 
Flexibel 

ISIN WKN 
LU0275530011 A0MMMQ  

International Asset Management Fund – Long Term World 
Strategy Portfolio 

ISIN WKN 
LU0275530367 A0MMMT  

 
 

International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds 
 

ISIN WKN 
LU0462679589 A0YDDE 
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International Asset Management Fund – Global Classic Flexibel 
 

ISIN WKN 
LU0331243252 A0M7RU 

 

International Asset Management Fund – UFP Timing Global Select 
 

ISIN WKN 
LU0364585181 A0Q13Z 

 
 

International Asset Management Fund – Top Ten Classic 
 

Anteilklasse ISIN WKN 
Anteilklasse R 
Anteilklasse I 

LU1895498571 
LU1895498654 

A2N7MJ 
A2N7MK

 
 

International Asset Management Fund – Attempto Valor 
 

Anteilklasse 
 

ISIN 
 

WKN 
Anteilklasse R 
Anteilklasse I

LU0330072645 
LU2373530216 

A0MY9H 
A3CY3K 

 
 

International Asset Management Fund – Checkpoint Besondere 
Werte Fonds 

 
Anteilklasse ISIN WKN 

Anteilklasse R 
Anteilklasse I

LU2373530489 
LU2373530307 

A3CY3M 
A3CY3L 

 
 

 
 
A. Anpassungen zum 1.1.2023 
Die Anteilinhaber des Fonds bzw. der Teilfonds werden hiermit von der Verwaltungsgesellschaft über 
folgende Änderungen informiert, die zum 01.01.2023 (nachstehend das „Datum des Inkrafttretens“) für 
diesen Fonds und die Teilfonds in Kraft treten: 
 
I. Anpassungen in den teilfondsspezifischen Anhängen  
 
1. Für den Teilfonds International Asset Management Fund – Provita World Fund 

 
a) Die ESG-Strategie des oben genannten Teilfonds wird angepasst. Eine Neugewichtung des 

Portfolios aufgrund der Anpassung erfolgt nicht. Zusätzliche Aufwendungen, die aus der 
Änderung der ESG Strategie resultieren, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen und 
sind durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt. 
 
Die Anlagepolitik des oben genannten Teilfonds ändert sich wie folgt: 

 
Bis zum Datum des Inkrafttretens Ab dem Datum des Inkrafttretens 

(…) 
Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in 
Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung („ESG-
Kriterien“) berücksichtigen. Das Management wird anhand 
geeigneter Recherche und Analyse sicherstellen, dass die durch 
einen Zielfonds verfolgten ökologischen und / oder sozialen 
Merkmale bzw. Nachhaltigkeitsziele im Einklang mit den durch 
diesen Teilfonds beworbenen Merkmalen stehen. 
 
Zwecks Sicherstellung der ESG-Qualität von Zielfonds greift das 
Management bei der fundamentalen Analyse insbesondere auf 
Daten vom FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen) oder von 
Morningstar bzw. ISS ESG Rating zurück. Das FNG zertifiziert 
nachhaltige Investmentfonds mit einem FNG-Siegel. Die beiden 
Ratinganbieter Mornigstar bzw. ISS ESG messen die ESG Qualität 
von Zielfonds jeweils auf einer Skala von „1“ (schlechtestes ESG 
Rating) bis „5“ (bestes ESG Rating). Im Rahmen eines positiven 

(…) 
Der Teilfonds strebt an, einen überwiegenden Teil (zumindest 51%) 
seines Nettofondsvermögens in Zielfonds zu investieren, die einen 
Beitrag zu ökologischen oder sozialen Merkmalen sowie 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung („ESG-
Kriterien“) leisten. 
 
Produktqualifikation 
Die Zielfonds qualifizieren sich als Produkt gemäß Artikel 8 SFDR 
oder Artikel 9 SFDR. 
 
MSCI ESG Fund Rating / ISS ESG Fund Rating / FNG-Siegel 
Das Teilfondsmanagement wird anhand eigenständiger Recherche 
und Analyse sicherstellen, dass die durch einen Zielfonds verfolgten 
ökologischen und / oder sozialen Merkmale im Einklang mit den 
durch diesen Teilfonds beworbenen Merkmalen stehen. Zwecks 
Sicherstellung der ESG-Qualität von Zielfonds greift das 
Teilfondsmanagement bei seiner Analyse insbesondere auf Daten 
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Screening-Ansatzes berücksichtigt das Management diese Ratings 
und Qualitätsmerkmale bei der Auswahl der Anlageinstrumente. 
Das Management investiert dabei überwiegend in Zielfonds, die 
entsprechend der jeweiligen Bemessungsskala über ein Morningstar 
oder ISS ESG Rating von mindestens „3" verfügen oder aber mit 
einem FNG Siegel zertifiziert sind. Bei unterschiedlichen 
Einstufungen zwischen Morningstar und ISS ESG Rating zieht vom 
Management zwecks Sicherstellung der ESG Qualität das niedrigere 
der beiden Ratings zur Bewertung der ESG Qualität heran. 
Alternativ kann das Management auf andere branchenübliche 
Datenprovider oder Informationsquellen (z.B. Ausweis in den 
aktuellen Verkaufsprospekte oder letzten Jahres-
/Halbjahresberichten) zurückgreifen, um Zielfonds auszuwählen 
und die ESG Qualität sicherzustellen. 
 
Der überwiegende Anteil der Anlagen des Teilfonds wird den 
beworbenen ESG-Kriterien entsprechen. Soweit einzelne Anlagen 
des Teilfonds nicht mehr den gesetzten Mindeststandards an ESG-
Qualität entsprechen, kann das Management diese Anlagen weiter 
halten, solange sichergestellt ist, dass der überwiegende Anteil der 
Anlagen des Teilfonds den ESG-Kriterien entspricht. 
 
Weitere Informationen zur Verfolgung der ökologischen und 
sozialen Merkmale, zu deren Integration in den Anlageprozess, zu 
den Auswahlkriterien sowie zu unseren ESG-bezogenen Richtlinien 
können auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 
www.mkluxinvest.lu abgerufen werden. 
 
(…) 
 

von MSCI ESG Fund Rating, ISS ESG Fund Rating oder vom 
Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zurück.  
 

 MSCI ESG Fund Ratings wurden entwickelt, um die 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) des 
zugrundeliegenden Portfolios eines Fonds zu messen, 
wodurch es möglich ist, Investmentfonds und exchange 
traded funds (ETFs) auf einer Ratingskala von „AAA“ 
(bestes Rating) bis „CCC“ (schlechtestes Rating) einzustufen 
oder zu überprüfen. Dabei soll insbesondere die 
Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber langfristigen 
ESG-Risiken und -Chancen bemessen werden. Besser 
eingestufte Fonds qualifizieren sich anhand eines Portfolios 
aus Emittenten mit einem führendem oder sich 
verbesserndem Management der jeweils wichtigsten ESG-
Risiken. 
 

 Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale 
und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds 
innerhalb seiner Referenzgruppe. Es nutzt eine Skala von „1“ 
bis „5“, wobei „1“ das schlechteste und „5“ das beste Rating 
darstellt. Das ISS ESG Fund Rating basiert auf dem 
durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der 
Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds 
investiert. Das Rating von ISS ESG Fund Rating bewertet die 
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf 
materiellen und branchenspezifischen ESG-Kriterien entlang 
der Wertschöpfungskette. 
 

 Fonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Fachverband 
Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. entwickelten 
Qualitätsstandard. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen 
einen transparenten Ansatz in Bezug auf ökologische oder 
soziale Mindeststandards, dessen Anwendung durch eine 
unabhängige Prüf- und Bewertungsarbeit geprüft und von 
einem externen Komitee überwacht wird. Die FNG-
Siegelstufen sind unterteilt in (i) Basissiegel, (ii) Siegel mit 
einem Stern, (iii) Siegel mit zwei Sternen und (iv) Siegel mit 
drei Sternen.  

 
Im Rahmen eines positiven Screening-Ansatzes berücksichtigt das 
Teilfondsmanagement die vorab dargestellten Merkmale bei der 
Auswahl der Zielfonds. Das Teilfondsmanagement investiert dabei 
mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds, die 
entsprechend der jeweiligen Bemessungsskala entweder über ein 
MSCI ESG Fund Rating von mindestens "A" oder über ein ISS ESG 
Fund Rating von mindestens "3" oder über ein FNG-Siegel mit 
mindestens einem Stern verfügen. Berücksichtigt werden demnach 
Zielfonds, die mindestens ein Kriterium der oben genannten 
Mindeststandards an Qualität des Ratings bzw. Siegel erfüllen und 
zudem Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung auf 
Basis der Vereinbarkeit mit den Prinzipien des UN Global Compact 
berücksichtigen. 
 
Der Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht dazu, einen 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen anzustreben, die gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie 
Verordnung) als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Daher 
beträgt der Mindestanteil ökologisch nachhaltiger Investitionen 
gemäß der Taxonomie Verordnung 0% des 
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Nettoteilfondsvermögens. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass einige Investitionen im Portfolio der Taxonomie 
Verordnung entsprechen. 
 
Der Teilfonds strebt keine nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 
2 Absatz 17 Offenlegung-VO an. 
 
Das Teilfondsmanagement wird keine nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sog. principal adverse impacts) 
berücksichtigen, da dies nicht Teil der verfolgten ESG-Strategie des 
Teilfonds ist. 
 
Der Teilfonds nutzt keine Referenzbenchmark zur Bemessung der 
Erreichung der geförderten ökologischen und sozialen Merkmale. 
 
Weitere Informationen zur Bewerbung der ökologischen und 
sozialen Merkmale dieses Teilfonds sind im Spezifischen 
Anhang zu diesem Verkaufsprospekt enthalten. 
(…) 

 
 
2. Für den Teilfonds International Asset Management Fund – Checkpoint Leben Fonds 

 
Die ESG-Strategie des oben genannten Teilfonds wird angepasst. Eine Neugewichtung des Portfolios 
aufgrund der Anpassung erfolgt nicht. Zusätzliche Aufwendungen, die aus der Änderung der ESG 
Strategie resultieren, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen und sind durch die 
Verwaltungsvergütung abgedeckt. 
 
Die Anlagepolitik des oben genannten Teilfonds ändert sich wie folgt: 
 

Bis zum Datum des Inkrafttretens Ab dem Datum des Inkrafttretens 

(…) 
Das Teilfondsmanagement wird anhand geeigneter Recherche und 
Analyse sicherstellen, dass die durch einen Zielfonds verfolgten 
ökologischen und / oder sozialen Merkmale bzw. 
Nachhaltigkeitsziele im Einklang mit den durch diesen Teilfonds 
beworbenen Merkmalen stehen. 
 
Zwecks Sicherstellung der ESG-Qualität von Zielfonds greift das 
Teilfondsmanagement bei der fundamentalen Analyse insbesondere 
auf Daten von ISS ESG Rating zurück. Der Ratinganbieter misst die 
ESG Qualität von Zielfonds auf einer Skala von „1“ (schlechtestes 
ESG Rating) bis „5“ (bestes ESG Rating). Im Rahmen eines 
positiven Screening-Ansatzes berücksichtigt das 
Teilfondsmanagement dieses Rating bei der Auswahl der 
Anlageinstrumente. Das Teilfondsmanagement investiert dabei 
überwiegend in Zielfonds, die entsprechend der jeweiligen 
Bemessungsskala über ISS ESG Rating von mindestens „3" verfügt. 
Alternativ kann das Teilfondsmanagement auf andere 
branchenübliche Datenprovider oder Informationsquellen (z.B. 
Ausweis in den aktuellen Verkaufsprospekte oder letzten Jahres-
/Halbjahresberichten) zurückgreifen, um Zielfonds auszuwählen 
und die ESG Qualität sicherzustellen. 
 
Der überwiegende Anteil der Anlagen des Teilfonds wird den 
beworbenen ESG-Kriterien entsprechen. Soweit einzelne Anlagen 
des Teilfonds nicht mehr den gesetzten Mindeststandards an ESG-

(…) 
Der Teilfonds strebt an, einen überwiegenden Teil (zumindest 51%) 
seines Nettofondsvermögens in Zielfonds und Wertpapiere zu 
investieren, die einen Beitrag zu ökologischen oder sozialen 
Merkmalen sowie Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung („ESG-Kriterien“) leisten. 
 

 ESG Screening auf Zielfonds 
Hierzu wird das Teilfondsmanagement in solche Zielfonds 
investieren, die sich als Produkt gemäß Artikel 8 SFDR oder 
Artikel 9 SFDR qualifizieren. 
 
Das Teilfondsmanagement wird anhand eigenständiger 
Recherche und Analyse sicherstellen, dass die durch einen 
Zielfonds verfolgten ökologischen und / oder sozialen 
Merkmale im Einklang mit den durch diesen Teilfonds 
beworbenen Merkmalen stehen.  
 
Zwecks Sicherstellung der ESG-Qualität von Zielfonds greift 
das Teilfondsmanagement bei der fundamentalen Analyse 
insbesondere auf Daten von ISS ESG Fund Rating zurück. 
Dieser bemisst die ESG-Qualität der Zielfonds anhand einer 
Vielzahl von ökologischen, sozialen und auf die gute Corporate 
Governance bezogenen Datenpunkten (beispielsweise in Bezug 
auf CO2-Fußabdruck, Biodiversität, kontroverse Waffen, 
Abstimmungsverhalten, Verstößen gegen internationale 
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Qualität entsprechen, kann das Teilfondsmanagement diese Anlagen 
weiter halten, solange sichergestellt ist, dass der überwiegende 
Anteil der Anlagen des Teilfonds den ESG-Kriterien entspricht. 
 
Weitere Informationen zur Verfolgung der ökologischen und 
sozialen Merkmale, zu deren Integration in den Anlageprozess, zu 
den Auswahlkriterien sowie zu unseren ESG-bezogenen Richtlinien 
können auf der Website der Verwaltungsgesellschaft 
www.mkluxinvest.lu abgerufen werden. 
 
(…) 
 

Standards) und konsolidieren diese Informationen in einem 
aggregierten Rating. 
 
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale 
und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds 
innerhalb seiner Referenzgruppe. Es nutzt eine Skala von 1 bis 
5, wobei „1“ das schlechteste und „5“ das beste Rating darstellt. 
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem 
durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der 
Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds 
investiert. Das Rating von ISS ESG Fund Rating bewertet die 
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf 
materiellen und branchenspezifischen ESG-Kriterien entlang 
der Wertschöpfungskette. 

 

 ESG Screening auf Wertpapiere 
Bei der Auswahl von Wertpapieren greift das 
Teilfondsmanagement im Rahmen einer fundamentalen 
Analyse insbesondere auf Daten des Refinitiv ESG Moduls.  
 

Dieser Datenanbieter misst die ESG-Qualität der Wertpapiere 
anhand einer Vielzahl von Datenpunkten aus den Bereichen 
‘Umwelt’ (z.B. zur Ressourcennutzung oder Emissionen), 
‘Soziales’ (z.B. zum Umgang mit Arbeitnehmern oder 
Lieferketten) sowie ‘Governance’ (z.B. zur Corporate 
Governance oder Unternehmensethik) jeweils auf einer Skala 
von ‘0’ (schlechtestes Rating) bis ’100’ (bestes Rating) und 
berechnet ein gewichtetes ESG-Rating. Im Rahmen eines 
positiven Screening-Ansatzes berücksichtigt das 
Teilfondsmanagement ein Rating des Refinitv ESG Moduls.  
 

Der ESG Rating von Refinitv misst die relative ESG-Leistung, 
das Engagement und die Effektivität eines Unternehmens in 10 
Themenfeldern (Emissionen, ökologische Produktinnovation, 
Menschenrechte usw.) transparent und objektiv auf Grundlage 
öffentlich gemeldeter Daten. 

 
Im Rahmen eines positiven Screening-Ansatzes berücksichtigt das 
Teilfondsmanagement die vorab dargestellten Merkmale bei der 
Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere. Mindestens 51% des 
Nettoteilfondsvermögens werden 
 

 in Zielfonds investiert, die als Produkt gemäß Artikel 8 
Offenlegungs-VO oder Artikel 9 Offenlegungs-VO 
qualifizieren und über ein ISS ESG Fund Rating von 
mindestens „3“ verfügen und zudem Verfahrensweisen 
einer guten Unternehmensführung auf Basis der 
Vereinbarkeit mit den Prinzipien des UN Global 
Compact berücksichtigen., und/oder  

 in Wertpapiere investiert, die über einen Gesamt ESG-
Rating von >50 des Refinitiv ESG-Moduls und einen 
Governance Teilrating von >50 aufweisen. 

 
Der Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht dazu, einen 
Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen anzustreben, die gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie 
Verordnung) als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Daher 
beträgt der Mindestanteil ökologisch nachhaltiger Investitionen 
gemäß der Taxonomie Verordnung 0% des 
Nettoteilfondsvermögens. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
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werden, dass einige Investitionen im Portfolio der Taxonomie 
Verordnung entsprechen. 
 
Der Teilfonds strebt keine nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 
2 Absatz 17 Offenlegung-VO an. 
 
Das Teilfondsmanagement wird keine nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sog. principal adverse impacts) 
berücksichtigen, da dies nicht Teil der verfolgten ESG-Strategie des 
Teilfonds ist. 
 
Der Teilfonds nutzt keine Referenzbenchmark zur Bemessung der 
Erreichung der geförderten ökologischen und sozialen Merkmale. 
 
Weitere Informationen zur Bewerbung der ökologischen und 
sozialen Merkmale dieses Teilfonds sind im Spezifischen 
Anhang zu diesem Verkaufsprospekt enthalten. 
(…) 

 
 
II. Anpassungen im Verwaltungsreglement des Fonds 
 
1. Artikel 6 des Verwaltungsreglement „Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik“ wird wie folgt 

angepasst: 
 

Vor dem Datum des Inkrafttretens Ab dem Datum des Inkrafttretens 
(…) 
d) Die in 3. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 

höchstens 25 % für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese 

von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen 

einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere 

müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 

Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten 

Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 

Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim 

Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals 

und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.  

 

Legt ein Fonds mehr als 5% seines Nettovermögens in 

Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes 

an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf 

der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des 

Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. 

(…) 

(…) 
d) Die in 3. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt 

höchstens 25 % ab dem 8. Juli 2022 für gedeckte 

Schuldverschreibungen im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 der 

Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über 

gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 

Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU sowie für bestimmte 

Schuldverschreibungen, die vor dem 8. Juli 2022 von einem 

Kreditinstitut mit satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen 

einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere 

müssen die Erträge aus der Emission dieser vor dem 8. Juli 2022 

begebenen Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen 

Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der 

gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus 

ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig 

für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung 

des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.  

 

Legt ein Fonds mehr als 5% seines Nettovermögens in 

Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes 

an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf 

der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des 

Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. 

(…)
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Hinweise 
Die Kosten für die oben genannte Änderungen werden gemäß Artikel 17 des Verwaltungsreglements 
von dem Teilfonds und/oder der jeweiligen Anteilklasse getragen. 
 
Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement mit dem Datum 
des Inkrafttretens ersichtlich sein, welche am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen 
werden kann. 
 
B. Anpassungen zum 1.2.2023 
Ferner werden die Anteilinhaber der Teilfonds hiermit von der Verwaltungsgesellschaft über folgende 
Änderungen informiert: 
 
III. Anpassungen in den teilfondsspezifischen Anhängen  
 
1. Für den Teilfonds International Asset Management Fund – Provita World Fund 

 
Die Register- und Transferstellenvergütung für den Teilfonds beträgt aufgrund der zwei bestehenden 
Anteilklassen R und I zum 1.2.2023 EUR 2.000,-- anstelle von 1.000,-- EUR.  
 
2. Für den Teilfonds International Asset Management Fund – Checkpoint Klassik Fund 
 
Die Register- und Transferstellenvergütung für den Teilfonds beträgt aufgrund der zwei bestehenden 
Anteilklassen R und I zum 1.2.2023 EUR 2.000,-- anstelle von 1.000,-- EUR. 
 
3. Für den Teilfonds International Asset Management Fund – Basis Portfolio 

 
Zum 1.2.2023 wird für den Teilfonds folgende in der Textbox hervorgehobene Anlagegrenze gestrichen. 
Eine Neugewichtung des Portfolios aufgrund der Anpassung erfolgt nicht. 
 

(…) 
Je nach Marktsituation kann das Teilfondsvermögen auch bis zur vollen Höhe in eine der Zielfondsarten oder in Rentenpapiere, investiert 
werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint.  
 
Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Aktie nur bis zu 10% des 
Teilfondsvermögens möglich sind. 
 
Eine Anlage in Aktien aus Schwellenländern kann auch indirekt in Form einer Anlage in "Depositary Receipts" wie z.B. ADR und GDR 
erreicht werden, sofern es sich bei den Instrumenten um Wertpapiere i.S. d. Art. 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 handelt. 
(…) 

 

 
IV. Anpassungen im Verwaltungsreglement des Fonds 
 

- Aufnahme von Rücknahmesperren (Redemption Gates) 
 
Für alle Teilfonds wird zum 1.2.2023 zu Zwecken des Liquiditätsmanagements die Möglichkeit der 
Rücknahmesperre eingeführt. Artikel 11 Rücknahme von Anteilen und Artikel 12 Umtausch von Anteilen 
des Verwaltungsreglements sowie Artikel 4 Währung des Fonds und der Teilfonds, Bewertungstag, 
Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen; Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes 
für die Teilfonds des Sonderreglements werden dahingehend angepasst, dass zukünftig Rücknahme- oder 
Umtauschaufträge kurzzeitig wie folgt aufgeschoben werden können: 
 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich zur Gewährleistung einer fairen und gleichen Behandlung der Anleger das Recht 
vor zu beschließen, an einem Bewertungstag nicht mehr Rücknahme- oder Umtauschaufträge als 10% des
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Nettoteilfondsvermögens anzunehmen. Unter diesen Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft erklären, dass solche 
Rücknahme- oder Umtauschaufträge bis zum nächsten Bewertungstag zurückgestellt und mit dem an diesem Bewertungstag 
geltenden Nettoinventarwert je Anteil bewertet werden. An einem solchen Bewertungstag werden solche aufgeschobenen 
Rücknahme- oder Umtauschaufträge vorrangig vor späteren Aufträgen und in der Reihenfolge bearbeitet, in der die Aufträge 
ursprünglich bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind.

 
 
Hinweise 
Die Kosten für die oben genannte Änderungen werden gemäß Artikel 17 des Verwaltungsreglements 
von dem Teilfonds und/oder der jeweiligen Anteilklasse getragen. 
 
Anteilinhaber, welche mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, haben das Recht, ihre Anteile 
innerhalb eines Monats ohne Rückgabekosten zurückzugeben. 
 
Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement mit dem Datum 
des Inkrafttretens ersichtlich sein, welche am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen 
werden kann. 
 
 

Luxemburg, im Dezember 2022 
 

MK LUXINVEST S.A. 


